
  

  

 

 

 
Liebe Eltern,  

mit der aktuellen Änderung der „Corona-Verordnung“ dürfen wir Sie über 
die neu eingeführte Maskenpflicht in der Grundschule ab kommenden 
Montag informieren.  
 

1.) Einsatz medizinischer Masken in der Grundschule ab 22.03.2021  
 

Liebe Eltern, 

gestern Abend erreichten uns vom Ministerium folgende Hinweise zum 
Tragen medizinischer Masken auch in Grundschulen ab kommenden 
Montag, 22.03.2021.  

Ich habe für Sie diese Informationen im Folgenden zusammengefasst.  

Auf Veranlassung des Staats- und des Sozialministeriums hat die 
Landesregierung nun angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens 
gestern die „Corona-Verordnung“ erneut angepasst.  

Bisher galt die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung nur an den Schulen ab Klasse 5.  

Das Tragen von medizinischen Masken wird nun ab 
kommenden Montag, 22. März 2021, auch auf die 
Grundschulen, die Betreuungsangebote der 
verlässlichen Grundschule, der flexiblen Nachmittagsbetreuung 
ausgeweitet. 

In vielen Lebensbereichen, auch im öffentlichen Personenverkehr, ist das 
Tragen medizinischer Mund-Nasen-Bedeckungen bereits etabliert. Solche 
medizinischen Masken sind nicht nur FFP-2 oder KN95 Masken, sondern 
auch sog. „OP-Masken“. 
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Es erschien dem Ministerium sehr ratsam, den zusätzlichen Schutz, den 
medizinische Masken bieten, auch an allen Schularten zu nutzen.  
Eine entsprechende Verpflichtung, solche medizinischen Masken zu 
tragen, wurde deshalb nun auch für alle Schulen in die „Corona-
Verordnung“ aufgenommen.  
 
Liebe Eltern, 
wir bitten Sie nun, Ihren Kindern ab kommenden Montag (22.03.2021) eine 
solche medizinische  Mund-Nasen-Bedeckung (FFP-2 oder KN95 Masken, 
sondern auch sog. „OP-Masken“) mit in die Schule zu geben.  
Alltagsmasken sind nicht erlaubt, wir werden aber bis einschließlich 
Mittwoch (24.03.2021) mit gemilderter Strenge diese noch akzeptieren, 
bis Sie gegebenenfalls medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen für 
Kinder besorgt haben werden.  
 

2.) Besuch des „Schmidts Markts“  (Nochmaliger Hinweis!) 

Auszug aus dem Schulordnungsvertrag (3.):  

Während des Unterrichts und der Pause darf das Schulgelände nicht 
verlassen werden. (Der Besuch des „Schmidt´s Markts“ ist verboten.) 
Aus versicherungstechnischen Gründen ist dies nur vor oder nach dem 
Unterricht in Begleitung der Eltern möglich!! 
 

Bei Fragen können Sie mich gerne telefonisch ( 533) kontaktieren! 
 

Für Ihre Bereitschaft, sich auf immer neue Rahmenbedingungen 
einzulassen, danke ich Ihnen ganz herzlich.  

 

Herzliche Grüße, 

Ihr Jörg Oehler (Schulleiter) mit Team 

PS.: Bleiben Sie mit "Abstand" gesund! 


